
 

Grußwort  

Ein kurzes Vorwort des Vereinsvorstandes  

Hallo,  

wir freuen uns sehr, dass du dich für den Radclub Dresden e.V. als deinen Verein entschieden hast.  

Voraussetzung, um bei uns Mitglied zu werden, ist die bereits absolvierte Teilnahme an unserem 
Vereinstraining. Hast du die bereits gemeistert, kannst du den Aufnahmeantrag ausgefüllt per E-Mail 
an kontakt@radclub-dresden.de senden.  

Eine weitere Möglichkeit, uns deinen Antrag zukommen zu lassen, wäre der monatliche Stammtisch. 
Dieser findet jeden ersten Montag in den kalten Wintermonaten (Oktober - März) statt.  

Bitte denke auch an das im Antrag geforderte Foto von dir. Dadurch können sich die anderen 
Mitglieder ein Bild von dir machen. Du kannst es uns ebenfalls digital per E-Mail mit deinem Antrag 
zukommen lassen.  

Solltest du für einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag berechtigt sein, lege deinem Antrag bitte auch die 
entsprechende Bescheinigung bei.  

Nachdem wir deinen ausgefüllten Antrag erhalten haben, bekommst du eine E-Mail mit weiteren 
Informationen. Darüber hinaus teilen wir dir auch deine Mitgliedsnummer und 
Mandantenreferenznummer für das SEPA-Basislastschriftverfahren mit.  

Wenn du zwischenzeitlich weitere Fragen hast, helfen wir dir gerne weiter.  

 

Viele Grüße und Kette rechts 

Dein Vorstand 



Unterschrift Sorgeberechtigter 2Unterschrift Sorgeberechtigter 1Ort, Datum

Mitgliedsbeitrag

Ermäßigte Mitgliedschaft*

36€ jährlich

Aufnahmebühr laut Beitragsordnung beachten.

* Berechtigte Persongruppen für eine Ermäßigung werden 
in der Satzung bzw. Beitragsordnung aufgeführt.

Mit meiner/unseren Unterschrift/en wird die aktuell gültige  Satzung, als auch die aktuell gültigen Ordnungen des Radclub Dresden e.V. 
anerkannt, welche unter www.radclub-dresden.de eingesehen werden können. Weiterhin verpflichte ich mich/wir uns, nach allen 
Beschlüs sen des Vereinsvorstandes zu handeln. 
Für die Aufnahme eines Mitgliedes wird eine Gebühr erhoben. Die Höhe der Aufnahmegebühr wird in der Beitragsordnung geregelt.
Alle Ermäßigungsberechtigten über 18 Jahre müssen die entsprechende Bescheinigung beifügen und den Nachweis (mind. 1x jährlich 
bzw. vor Ablauf des Ermäßigungszeitraumes) dem Verein vorlegen, ansonsten wird der Beitrag auf eine Standardmitgliedschaft ange-
passt. 

  I     Allein Erziehungs-/Sorgeberechtigt. Ansonsten sind beide Unterschriften der Sorgeberechtigten nötig!
 
Hiermit versicheren ich/ versichern wir, dass alle Angaben auf dem Aufnahmeantrag richtig und vollständig sind.
Falls es zu Änderungen kommt, teile/n ich/wir dies unverzüglich mit. 

Anlagen: SEPA-Lastschriftmandat/ Datenschutzerklärung/ Betreuungsvertrag/ Notfallpass/ ggf. Medikamentengabe

Bitte in Druckschrift ausfüllen!

Bitte persönliche Daten der Sorgeberechtigten auf  den Folgeseiten angeben.Persönliche Daten

Nachname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Telefon Kind

Vorname

Name des Sorgeberechtigten

Postleitzahl,Ort

E-Mail Kind

Dein Foto

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Radclub Dresden e.V. 
als ordentliches Mitglied.



Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Radclub Dresden e.V., wiederkehrende Zahlungen (Beiträge und Gebühren laut aktuell gülti-
ger Beitragsordnung zur oben genannten Mitgliedschaft von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von oben genannten Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto 
gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, OrtBank

Zahlungspflichtiger / Kontoinhaber

IBAN

BIC

Kontoinhaber

Unterschrift KontoinhaberOrt, Datum

Nachname, Vorname 
Radclub Dresden e.V. für das Mitglied:

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft im

Mitgliedschaft

Bitte in Druckschrift ausfüllen!

Nummer wird mit der Bestätigung bekannt gegeben.Mandantenrefenznummer:
DE88ZZZ00000607254Gläubiger-Identifikationsnummer:
01259 DresdenPostleitzahl, Ort
Siedlerstraße 24Straße, Hausnummer
Radclub Dresden e.V.Verein

Zahlungsempfänger

Hiermit gestatte ich den Einzug wiederkehrender Lastschriften.

SEPA-Lastschrift



 

Notfallpass 
Angabe aller im Notfall relevanten Daten  
 

Name, Vorname:      Geburtsdatum:       

 

Allgemein 

Brille � ja 
� nein 

Medikamente � ja, siehe Medikamentengabe 
� nein 

Allergien:  

Chronische Krankheiten:  

Blutgruppe:  

 

Notfallkontakte 

 

 

1 - Sorgeberechtigte: _______________________________ Telefon: __________________________ 

2 - Sorgeberechtigte: _______________________________ Telefon: __________________________ 

3 - Notfallkontakt: _______________________________ Telefon: __________________________ 

4 - Notfallkontakt: _______________________________ Telefon: __________________________ 

5 - Notfallkontakt: _______________________________ Telefon: __________________________ 



 

Personenberechtigungen 
Angabe sorge- und abholberechtigter Personen  
 

Name, Vorname:      Geburtsdatum:       

 

Sorgeberechtigter (1)  

Nachname: _______________________________ Vorname: _______________________________ 

Straße, Hnr.: _______________________________ PLZ, Ort: _______________________________ 

Telefon: _______________________________ E-Mail: _______________________________ 

 

Sorgeberechtigter (2)  

Nachname: _______________________________ Vorname: _______________________________ 

Straße, Hnr.: _______________________________ PLZ, Ort: _______________________________ 

Telefon: _______________________________ E-Mail: _______________________________ 

 

Weitere Abholberechtigte Personen: 

______________________________________________________________________________________________  

 
 
 
______________________ _______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Sorgeberechtigter 
 



  

Merkblatt 
für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gemäß § 34 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz 

Liebe Eltern,  

wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere 
Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es andere 
Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. 
Außerdem sind gerade Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können 
sich noch Folgeerkrankungen /mit Komplikationen zuziehen. 

Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, Verhaltensweisen 
und das übliche Vorgehen unterrichten, wie es das Infektionsschutzgesetz vorsieht. 

In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der Regel nichts mit 
mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um 
Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Das Gesetz bestimmt, dass ihr Kind nicht in die Schule oder eine andere GE gehen darf: 

• Wenn es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen 
verursacht wird. Dies sind nach der Vorschrift:  

o Diphtherie, Cholera, Typhus, ansteckende Lungentuberkulose und Durchfall durch 
EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei uns in der Regel nur in 
Einzelfällen vor. 

• Virusbedingte hämorrhagisches Fieber, Pest und Kinderlähmung. Es ist aber höchst 
unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in Deutschland übertragen werden. 

• Wenn eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen 
kann. Dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken 
Hirnhautentzündungen durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze, 
ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr. 

• Wenn ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist. 
• Wenn es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt Ist 

oder ein entsprechender Verdacht besteht. 
 
Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durchfälle und 
Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. 
Die Übertragung erfolgt durch mangelnde Händehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, 
nur selten durch Gegenstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). Tröpfchen- oder „fliegende" 



  

Infektionen sind z.B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut- oder 
Schleimhautkontakte werden Läuse, Krätze und ansteckende Borkenflechte übertragen. 

Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen besonders günstige Bedingungen für eine 
Übertragung der genannten Krankheiten besteht. Wir bitten Sie deshalb, bei ernsthaften 
Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen 
(z.B. bei hohem oder andauerndem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfall 
länger als einen Tag u.a. Besorgnis erregenden Symptomen). 

Er wird Ihnen, bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder Diagnose, darüber Auskunft geben, ob 
die Erkrankung den Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz 
verbietet. 

Muss Ihr Kind zu Hause bleiben oder gar stationär behandelt werden, benachrichtigen Sie uns bitte 
unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir ggf. zusammen mit dem 
Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der 
Infektionskrankheit vorzubeugen. 

Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor typische 
Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass bereits Spielkameraden, Mitschüler oder Personal 
angesteckt sein können. In solchen Fällen müssen wir die Eltern anonym über das Auftreten einer 
ansteckenden Krankheit informieren. 

Mitunter nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden in 
einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit ausgeschieden oder durch 
Husten übertragen. Dadurch besteht weiterhin Ansteckungsgefahr. 
Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass „Ausscheider" nur mit Genehmigung des 
Arztes bzw. Gesundheitsamtes wieder in die Gemeinschaftseinrichtung dürfen. 

Auch wenn bei Ihnen in der Familie jemand an einer schweren oder hochansteckenden 
Infektionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes die Erreger aufgenommen 
haben, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 

Wann ein Besuchsverbot der Schule / Gemeinschaftseinrichtung für Ausscheider oder ein 
möglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt 
oder das Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesem Fall müssen Sie uns benachrichtigen. 

Für verschiedene Erkrankungen stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Bitte bedenken Sie, dass 
ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen und der Gemeinschaft dient. 



 

Medikamentengabe 
Merkblatt für Eltern zur Medikamentengabe an Kindern 

Liebe Eltern,  

bitte lesen Sie folgende Hinweise bei notwendiger Medikamentengabe an Ihrer Kinder während der 
Betreuung durch den Radclub Dresden e.V.: 

1. Eine Medikamentengabe während der Betreuung darf nur in medizinisch unvermeidlichen 
Ausnahmefällen, z.B. bei chronischen oder allergischen Erkrankungen oder auf ausdrückliche 
ärztliche Bescheinigung erfolgen, wenn es organisatorisch durch die Sorgeberechtigten nicht 
anders zu realisieren ist. In jedem Fall ist durch den Verein eine Einzelfallentscheidung zu 
treffen. 
 

2. Für jede Medikamentengabe muss eine schriftliche Medikation (Verordnung) des Arztes mit 
Vorgaben zur Dosierung und Dauer der Anwendung (von – bis), sowie eventuellen notwendigen 
Hinweisen vorzulegen. Bei der Dauertherapie muss diese Verordnung mindestens aller 6 
Monate aktuell vom Arzt gegengezeichnet werden. Bei einer „Notfallmedikation“ sind auf der 
Verordnung die genauen Symptome durch den Arzt festzulegen. Außerdem ist eine schriftliche 
Einverständniserklärung der Eltern/Sorgeberechtigten erforderlich. 

 
3. Medikamente dürfen nur in Orginalverpackung und mit Packungsbeilage angenommen werden 

und sind eindeutig mit dem Namen des Kindes zu kennzeichnen. 
 
4. Die Medikamente sind den Betreuern/Trainern persönlich zu übergeben. 
 
5. Nicht mehr benötigte Medikamente werden den Eltern unverzüglich zurückgegeben.  
 
6. Für das Kind besteht nur gesetzlicher Unfallschutz, wenn sich Unfallursachen an äußeren 

Rahmenbedingungen herleiten lassen. 
 

Wir danken für Ihr Verständnis. 



 

Medikamentengabe 
Ermächtigungs- und Informationsblatt für Verein und Trainier 

 

Name, Vorname:      Geburtsdatum:       

Mein Kind muss   Medikamente regelmäßig einnehmen. Das hier angegebene Medikament 
ist Nummer    von  . 

Folgendes Medikament muss zu den genannten Tageszeiten eingenommen werden: 

Name Medikament  

Uhrzeit:  

Dosierung:  

Hinweise: 

 

 

 

Einnahmedauer*:  

* Seit wann besteht die regelmäßige Einnahme? 

Hiermit ermächtige ich / ermächtigen wir die Übungsleiter meinem / unserem Kind die oben 
genannten Medikamente zu obigen Angabe oder im angegebenem Notfall zu verabreichen.  

 

______________________ _______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Sorgeberechtigte 



 

Datenschutz  

Hinweise und Einverständniserklärung 

 
Der Radclub Dresden e.V. informiert, betreut und berät dich in allen Fragen, die den Radsport 
betreffen. Dabei sollen deine persönlichen Wünsche und Vorstellungen Berücksichtigung 
finden. 
Der Verein erhebt und speichert Daten, welche für die Mitgliedschaft in einem Verein 
erforderlich sind. Das sind zunächst die Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Telefonnummer oder vergleichbare Daten). 
 
Alle Daten, die der Verein verarbeitet und nutzt, unterliegen dem 
Bundesdatenschutzgesetzt (BDSG). Eine Datenverarbeitung ist dann zulässig, wenn das 
BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn sie eingewilligt wird. 
 
Für eine ganzheitliche Information, Beratung und Betreuung ist demnach deine ausdrückliche 
Einwilligung erforderlich. 
 
Daher bin ich mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) und den Regelungen der Vereinssatzung einverstanden.  
Ich habe jederzeit die Möglichkeit nach dem BDSG, vom Verein Auskunft über alle über mich 
gespeicherten Daten zu erhalten (Auskunftsrecht). 
 
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass Fotos, Teilnahme an Veranstaltungen 
sowie Wettkampfergebnisse, die von meiner Person im Zusammenhang mit dem 
Vereinsleben entstehen, vom Verein zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit (Fyler, Brochüren, auf 
der Homepage, Facebook, Instagram, etc.) verwendet werden dürfen.   
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein Notfallkontakte für mich speichert, um im 
Bedarfsfall jederzeit die von mir hinterlegten Kontakte anzurufen. Ich bin dafür verantwortlich, 
dass die Rechte des von mir bestimmten Notfallkontaktes nicht verletzt werden, und dass 
dieser mit der Datenerhebung einverstanden ist. 
 
Sollte ich mit einem der zwei letzten genannten Punkte nicht einverstanden sein, ist dieser durchzustreichen 
und daneben zu signieren. Alle anderen Punkte sind zwingend notwendig.  



 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der Radclub Dresden e.V. als Mitglied des Städtischer 
Sportbund Dresden e.V., des Landessportbund Sachsen e.V. sowie des Sächsischer 
Radfahrer-Bund e.V. meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum) sowie Daten (z.B. 
Lizenznummern, Trainerzertifikate, Lehrgangsteilnahmen) erhebt, speichert, nutzt und den 
Mitarbeitern der oben genannten Verbänden zur Verfügung stellt. Die Daten werden 
ausschließlich dazu verwendet mich in allen Angelegenheiten, die dem Radsport dienen, 
optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 

Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung deiner Daten 
obliegt dem Verein. Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch 
kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten, wie dem Namen, im 
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das 
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 
und ist sich bewusst, dass:  

x die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

x die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand bzw. dem 
Datenschutzbeauftragten jederzeit widerrufen.  

Erklärung  

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich habe jederzeit das Recht, diese 
Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zu widerrufen. Ich bestätige das 
Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben.  
 

 

 

______________________ ________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Mitglied / Erziehungsberechtigter 
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